
 
Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Abteilung Sicherheit, Ordnung und Verkehr; Führerscheinstelle 
Stand: Januar 2025 

Umschreibung ausländische Fahrerlaubnis (EU-Staaten) 
 
 
 
Erteilung einer Fahrerlaubnis an Inhaber einer EU-Fahrerlaubnis (§ 30 FeV) 
 
Antragstellung nach vorheriger Terminvereinbarung:  

persönlich 

 ausschließlich bei Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 
 
Formular: 

 Führerscheinantrag allgemein 

 Anlage freiwillige Angaben zum Gesundheitszustand 
 
Unterlagen: 

 biometrisches Lichtbild (35 x 45 mm) 

 Personalausweis / Reisepass 

 EU-Führerschein im Original 
 
Für den Erwerb der Klassen C1,C1E,C,CE zusätzlich: 

 Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung nach amtlichem Muster (Anlage 5 FeV) 

 Augenärztliches Zeugnis oder Gutachten nach dem amtlichen Muster (Anlage 6 FeV)  
 
Kosten: 

 ohne Probezeit 37,50 €, mit Probezeit 38,30 € 
 
Zahlung der Gebühr bei: 

 Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems,  
 
Aushändigung: 

 durch Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 

 der ausländische Führerschein wird eingezogen 
 
 
Achtung, wichtiger Hinweis: 

 Bei Führerscheinen anderer EU-Mitgliedstaaten kann in Feld 12 des Kartenführerscheins die 
Schlüsselzahl 70 in Verbindung mit einem Länderkennzeichen eingetragen sein. Ist der EU 
Führerschein aufgrund eines bilateralen Abkommens des ausstellenden Staates mit einem anderen 
Nicht-EU-Mitgliedstaat prüfungsfrei ausgestellt worden, so ist dieser Führerschein in Deutschland 
gemäß § 28 Abs. 4 Nr. 7 Fahrerlaubnisverordnung (FeV) nicht gültig und berechtigt nicht zur 
Teilnahme am Straßenverkehr in der Bundesrepublik Deutschland, wenn dieses Länderkennzeichen 
einen Staat ausweist, der in Anlage 11 FeV nicht als gleichwertig gelistet ist. In diesen Fällen ist ein 
Neuerwerb der entsprechenden Fahrerlaubnisklassen mit Prüfungen erforderlich! 

 
 
 

Allgemeine Anfragen können Sie über die folgenden Wege stellen: 
 
Mail:  referat34@rhein-lahn.rlp.de 
Telefon: (02603) 972 - 120 
Fax:  (02603) 972 - 6120 
 
Termine bei der Führerscheinstelle der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises 
gelegen in Bad Ems, können Sie über unsere Website ausmachen: 
 
https://www.rhein-lahn-kreis.de/verwaltung-service/online-terminvereinbarung/  
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